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Mitgliedschaft “light” 
für Vereine, Verbände & Zusammenschlüsse 

von Gewerbetreibenden  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an! 
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Wir, der Handelsverband Südwest e. V. (HV SÜW) sind die Spitzenorganisation des 
rheinland-pfälzischen Einzelhandels für rund 12.000 Unternehmen mit insgesamt 150.000 
Beschäftigten und jährlich 29 Milliarden Euro Umsatz. Der Einzelhandel ist nach Industrie 
und Handwerk der drittgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. Der HV MRP hat 
Mitgliedsunternehmen aller Branchen, Standorte und Größenklassen.  

Der Handel ist in Rheinland-Pfalz nicht nur der größte Umsatzträger, bei einem Umsatz von 
29,9 Milliarden Euro (im Jahr 2013). (Quelle: Anfrage SPD an WiMi RLP), sondern auch 
als Arbeitgeber in Spitzenposition.  

Sie haben nunmehr auch als Werbegemeinschaft oder sonstiger Zusammenschluss von 
Gewerbetreibenden die Möglichkeit, Mitglied unseres Verbandes zu werden.  

Die Vorteile der Mitgliedschaft light: 

✓ Beratung in Wettbewerbssachen (z. B. bei der Ausrichtung von
Gewinnspielen)

✓ Aushändigung von Mustervorlagen für Arbeitsverträge (ohne weitere
Beratung)

✓ Erhalt von Informationsschreiben, über Neuerungen und Neuheiten im
Handel

✓ Nutzung des verbandseigenen Inkassounternehmens für säumige
Schuldner unter ihren Mitgliedern (zu entsprechend günstigen
Konditionen)

Diese Leistungen kann ausschließlich der Verein / die Vereinigung als Mitglied nutzen. 

Die Vereinigung und deren Mitglieder können an ausgewählten Kooperationen, die der 
Verband abgeschlossen hat, und an Rahmenverträgen, die der Verband zur Verfügung 
stellt, teilnehmen. 




